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vielen Dank für lhre Eingabe im Ausschuss für Stadtentwicklung und
Verkehr am 05.11.2020 unter dem Tagesordnungspunkt 5.4
Fußgängerüberquerung Aldi Ochsenzoller Straße. Sie fragten im Zuge der
Einwohnerfragestunde an, ob bei dem Aldi an der Ochsenzoller Straße die
Einrichtung einer Fußgängerquerung oder eines Zebrastreifens möglich
sei.

Für eine Querungshilfe stehen leider keine ausreichenden Flächen zur
Verfügung. Durch den Baumbestand, die vielen Grundstückszufahrten, den
Parkseitenstreifen sowie den schmalen Gehweg auf der Südseite sind die
Nutzungsansprüche an den vorhandenen Straßenraum bereits so hoch,
dass eine Querungshilfe nach Regelmaß nicht umzusetzen wäre. Bislang
wird der Querungsbedarf an dieser Örtlichkeit auch nicht als besonders
hoch eingeschätzt. Zumal die nächste Querungsmöglichkeit an der
Lichtsignalanlage (Ampel) Ohechaussee besteht.

Eine Fußgängersignalanlage (Ampel) oder einen Fußgängerüberweg
(Zebrastreifen) kann verkehrsrechtlich nicht angeordnet werden. Die Nähe
zur Lichtsignalanlage an der Ohechaussee (etwa 100 Meter) und die nach
den Richtlinien notwendige Menge an Fußgängerquerungen sind zu gering.

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 26 Straßenverkehrsordnung sind
bestimmte Kriterien erforderlich, um einen Fußgängerüberweg anlegen zu
können. Unter anderem darf ein Fußgängerüberweg nicht in der Nähe einer
Signalanlage angelegt werden.

Unabhängig von den Rechtsvorschriften wird die Sicherheit an
Fußgängerüberwegen bundesweit kontrovers diskutiert. Leider findet ein
Fußgängerüberweg in Deutschland nicht die Beachtung wie in einigen
anderen Ländern, in denen diese Einrichtung zum regelmäßigen
Erscheinungsbild im Straßenverkehr gehört. Rein nach dem
Verordnungstext der StV0 ist querungswilligen Fußgängern und
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Rollstuhlfahrern an einem Fußgängerüberweg zwar der Vorrang gegenüber
dem Fahrzeugverkehr einzuräumen. Die Praxis zeigt jedoch leider, dass
insbesondere diese Vorschrift häufig missachtet wird. lnsofern erzeugen
Fußgängerüberwege ein Sicherheitsgefühl, welches in der täglichen
Verkehrsbeobachtung nicht gerechtfertigt ist. Der Fußgängerüberweg ist
leider nur dann sicher, wenn sich alle Autofahrer daranhalten. Anderenfalls
hat ein Fehlverhalten oftmals irreparable Folgen.

Die Verkehrsaufsicht Norderstedt sowie die örtliche Polizei als auch der
Straßenbaulastträger haben sich bereits vor vielen Jahren entschieden auf
gerader Strecke, wie hier in der Ochsenzoller Straße, auf
Fußgängerüberwege zu verzichten. Die Entscheidung hat im Ergebnis
keine negativen Folgen auf die Unfalliage gehabt.

lnsofern kann als Prüfergebnis festgehalten werden, dass dort keine
Querungshilfe gebaut oder ein FußgängerübenNeg markiert wird.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrage
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Christine Haß


